
Urs Beeler Fürsorgebehörde Ingenbohl 
Frau Fürsorgepräsidentin 

Postfach 7 Parkstrasse 1 
6431 Schwyz Postfach 535 

6440 Brunnen 

EINSCHREIBEN 

Notwendige Anträge (TV und Computer) 

Brunnen, den 7.5.14 

Sehr geehrte Frau Fürsorgepräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wichtiges Thema: Fernsehen und Computer. Ich beantrage eine Vergütung von 
Fr. 400.- für die Anschaffung eines Ersatz-TV-Geräts sowie eine Kosten­
beteiligung von Fr. 500.- für die Anschaffung eines Computers 

. 

Materielles 
Computer werden von der Sozialhilfe auf Gesuch hin als SIL zusätzlich zu einem 
TV-Gerät bis zu einem Maximalbetrag von Fr. 500.- finanziert, wenn sie für eine 
Ausbildung oder aus anderen wichtigen Gründen notwendig sind. 
Hinweis betr. Gebührenpflicht: Als IV-Rentner wurden ich bereits vor vielen Jah­
ren davon befreit, d.h. es sind keine Empfangsgebühren zu bezahlen. 
Die Kosten für den Internetzugang sind im Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
enthalten. 

Rechtliche Grundlagen 
Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 
1999 (BV), SR 101 - SKOS B.2 - BGE 2C 359/2009 vom 6. Oktober 2009. 



Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge 

1. Es seien Fr. 400.- für die Ersatzanschaffung eines TV-Geräts zu gewähren. 
2. Es seien in Zusammenhang mit der Ausbildung  

 für die Anschaffung eines Computers zu vergüten. 
3. Behandlung der Anträge anlässlich der kommenden Sitzung der Fb Ingen-

bohl von Ende Mai 2014. 
4. Das Verfahren sei kostenfrei. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

ursbeeler
Beschriftung
Die Fb Ingenbohl wird in der Folge - man staune - Fr. 300.- für die Anschaffung eines Ersatz-TV-Geräts bewilligen. 

ursbeeler
Beschriftung
Liebe "Bote"-, "Blick"- und "Weltwoche"-Leser: Weil die Fb Ingenbohl seit 3 (!) Jahren die wirtschaftliche Hilfe unter das absolute Existenzminimum gekürzt hat (Kürzung anrechenbare Wohnkosten, regelmässige Kürzung des wirtschaft-lichen Grundbedarfs), ist das Stellen von Anträgen bezüglich situationsbedingter Leistungen unabdingbar (weil aus dem gekürzten Grundbedarf Anschaffungen nicht mehr finanzierbar sind!)




